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Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie 

Darmstädter Straße 100, 64625 Bensheim 

Postfach 15 63, 64605 Bensheim 

Telefon: 06251 7005-0, Fax: 06251 7005-55 

E-Mail: info@kkstiftung.de, Internet: www.kkstiftung.de 
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Aktiengesellschaft für Kind und Familie 

Carl-Schurz-Straße 23, 67549 Worms 

Telefon: 06241 2664-0, Fax: 06241 2664-26 

E-Mail: info@agfuerkindundfamilie.de 

 

Karl Kübel Foundation for Child and Family 

KKID Campus, Anaikatti Road, Mankarai 

Coimbatore – 641 108, Tamil Nadu, India 

Telefon: +91 95851 54541, +91 97868 54541, 0422-6454541 
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Diese Verfassung tritt mit der Genehmigung durch die 

Stiftungsaufsichtsbehörde in Kraft. 
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Karl Kübel im Juli 2003: Mit der nachfolgenden Neufassung der 

Stiftungsverfassung möchte ich jetzt, mit Vollendung meines 94. 

Lebensjahres die künftige Stiftungsarbeit in ein weiteres, fruchtbares 

Wachstum überleiten. Als Gründer und Stifter der Karl Kübel Stiftung und 

der ihr angeschlossenen Gesellschaften und Einrichtungen mache ich der 

Stiftung in besonderer Weise meine Ausführungen in der nachfolgenden 

Präambel und das Kernziel in § 2 (1) der Verfassung zur Auflage:  

 

 

Präambel 

 

Die Eltern nehmen an der Schöpfung in besonderer Weise teil. Das Kind 

kommt zum Leben durch Mutter und Vater. Es wächst auf im Mutterleib. 

Schon in dieser Zeit ist das Kind empfänglich für den das Kind fördernden 

Austausch mit der Mutter und über sie auch mit dem Vater. Das vollzieht 

sich bewusst und unbewusst. Wenn das Kind nun geboren wird, ist alles 

in ihm vorbereitet, um die Welt mit seinen Sinnen und seinem Verstand 

aufnehmen zu können und in sich einzuverleiben. Es braucht dann in 

besonderer Weise Nahrung von außen für seine leiblich-seelisch-geistige 

Entwicklung, zunächst durch Mutter und Vater. Nach drei Jahren kann 

das Kind sprechen, seinen Willen deutlich machen und kann Ziele 

erreichen. Es hat ein starkes Vertrauen zur Mutter und zum Vater 

gebildet. 

 

Das Kind ist gut geleitet durch seine Eltern und seine Umwelt. Es hat 

einen guten Start für sein ganzes Leben und darüber hinaus. Doch das ist 

gewiss ein ideales Bild. Die Wirklichkeit ist meist weit davon entfernt. Ein 

Christ oder eine Christin darf vor dieser Wirklichkeit die Augen nicht 

verschließen. 

 

Hier könnte nun eine Vielzahl von Zuständen aufgeführt werden, bei 

denen Kindern großes Leid zugefügt wird und ihnen der Zutritt in den 

"himmlischen Garten" verschlossen bleibt, in den reichen Industrie-

ländern, aber auch in weiter wachsendem Elend in den Ländern der 

"Dritten Welt". Mit dem "himmlischen Garten" ist im christlichen Sinne 

die Liebesgemeinschaft mit Gott gemeint. 

 

Christ-Sein oder Christin-Sein ist, insbesondere für die Verantwortlichen 

in der Stiftung, die liebende und wohlbedachte Teilnahme an der 

Schöpfung, in der das Wohl der Kinder und ihre Selbstwerdung an erster 

Stelle stehen. 
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§ 1 Name, Sitz und Rechtsform 

 

(1) Die Stiftung führt den Namen Karl Kübel Stiftung für Kind und 

Familie. 

 

(2) Sie ist eine selbstständige, rechtsfähige Stiftung des deutschen 

bürgerlichen Rechts. 

 

(3) Sie hat ihren Sitz in Bensheim. 

 

 

 

§ 2 Stiftungszweck 

 

(1) Als Kernziel will die Stiftung dazu beitragen, dass mehr Eltern in der 

Welt der leiblich-seelisch-geistige Nährboden für ihre Kinder sein können. 

 

Angesichts der auflösenden Tendenzen in Familie und Gesellschaft ist es 

von höchster Dringlichkeit, die Werte zu vermitteln, bewusst zu machen 

und zu pflegen, die dem menschlichen Dasein tragenden und 

verlässlichen Grund verleihen. Die Stiftung sieht diese Werte verwurzelt 

im ökumenischen Glaubensgrund des Christentums. 

 

(2) Um dieses Kernziel zu erreichen, verfolgt die Stiftung folgende 

Zwecke (im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der 

Abgabenordnung): 

 

a) Gemeinnützige Zwecke (§ 52 AO) 

 

1. Förderung von Wissenschaft und Forschung 

2. Förderung von Bildung und Erziehung 

3. Förderung der Entwicklungshilfe 

4. Förderung der Religion 

5. Förderung der Völkerverständigung 

 

b) Mildtätige Zwecke (§ 53 AO), indem wirtschaftlich hilfsbedürftige 

Personen im Sinne dieser Vorschrift unterstützt werden. 
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§ 3 Maßnahmen zur Verwirklichung des Stiftungszwecks 

 

Die Verfassungszwecke werden verwirklicht insbesondere durch: 

 

1) Förderung der wissenschaftlichen Forschung, die Erkenntnisse für die 

Stiftungsarbeit ermittelt, um immer besser zu wissen, auf welche Weise 

das Kind von der vorgeburtlichen Lebensphase an in seiner Entwicklung 

gefördert oder geschädigt wird, mit daraus erwachsenden Empfehlungen 

und Evaluation der Stiftungsprojekte im Hinblick auf die dem Kernziel 

dienende Wirksamkeit.  

 

2) Weiterführung und Neugründung von Einrichtungen, die durch 

geeignete Fort- und Weiterbildungsangebote im Sinne des Kernziels 

Familien, Eltern und ehrenamtlich Tätige sowie Fachkräfte und 

Multiplikatoren für ihre Aufgaben weiterbilden. 

 

3) Fortsetzung und Weiterentwicklung der Zusammenarbeit insbesondere 

mit als gemeinnützig anerkannten Organisationen und Institutionen im 

Bereich der Entwicklungshilfe unter dem Gesichtspunkt der Hilfe zur 

Selbsthilfe.  

 

4) Entwicklung von modellhaften Bildungsinstituten zur Qualifizierung der 

Projektarbeit in der „Dritten Welt“ und Aufbau einer Jugendaktion in 

Deutschland zur Bewusstseinsbildung der gemeinsamen Entwicklung in 

der Welt.  

 

5) Teilnahme an der Gründung von neuen Stiftungen mit gleichorien-

tierten, gemeinnützigen Zielen und Förderung des Stiftungsgedankens. 

 

6) Förderung der Idee und der Arbeit familienorientierter Projekte und 

Initiierung von Projekten, die der öffentlichen Bewusstseinsbildung 

zugunsten des Kindes, seiner Eltern und der Familie dienen. 

 

7) Gründung eines Freundeskreises der Stiftung, um eine Vernetzung der 

Stiftungsarbeit mit möglichst vielen gleichmotivierten Menschen zu 

erreichen und sie anzuregen, bestimmte Tätigkeitsfelder der Stiftung als 

notwendige und soziale Aufgaben zu betrachten und eigene zusätzliche 

Finanzmittel für diese Stiftungsprojekte zur Verfügung zu stellen. 
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8) Fortsetzung der Partnerschaft mit der Karl Kübel Schule, Bensheim, 

und den Kübel-Senioren, Worms, auf dem Gebiet der kulturellen 

Weiterbildung.  

 

9) Einführung und Verfolgung einer Medien-Strategie die sicherstellt, 

dass das Anliegen der Karl Kübel Stiftung möglichst allen Medien im 

deutschsprachigen Raum verstärkt bekannt wird, um damit zu erreichen, 

dass über alle Medien die Berichterstattung über die Aktivitäten der 

Stiftung und die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Anliegen der 

Stiftung an möglichst viele Menschen herangetragen wird. 

 

10) Konsequente Langfristplanung mit einem 10-Jahresplan der darstellt, 

welchen Mitteleinsatz für welche Aktivitäten der Stiftungsrat für die 

nächsten 10 Jahre beschlossen hat, um die nötigen Finanzmittel 

anzusparen und um die benötigte Kompetenz der Mitarbeiter rechtzeitig 

heranzubilden. 

 

11) Bei der Auswahl der Mitarbeiter in beaufsichtigenden, führenden, 

durchführenden und beratenden Positionen der Stiftung und ihrer 

Gliederungen ist Wert darauf zu legen, dass entscheidend für ihre 

Beauftragung ist, ihre verlässliche, dem Kernziel der Stiftung dienende 

Grundeinstellung. Dieses ist in den Anstellungs- und 

Honorarverträgen zum Ausdruck zu bringen. 

 

12) Entwicklung und Implementierung von Unterstützungsangeboten für 

wirtschaftlich bedürftige Familien im Sinne des § 53 AO, zur allgemeinen 

Verbesserung der jeweiligen Lebenssituationen unter dem Gesichtspunkt 

der Hilfe zur Selbsthilfe. Insbesondere sollen dadurch auch die 

Bildungschancen betroffener Kinder und Jugendlicher verbessert werden. 

 

 

 

§ 4 Gemeinnützigkeit/Mildtätigkeit 

 

(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 

und mildtätige Zwecke im Sinne der Vorschriften der Abgabenordnung. 

 

(2) Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke. 
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(3) Die Organmitglieder sowie der Stifter und seine Rechtsnachfolger 

erhalten vorbehaltlich Abs. 5 und § 7 Abs. 3 keine Zuwendungen aus 

Mitteln der Stiftung. 

 

(4) Es darf keine Person oder Institution durch Ausgaben, die dem Zweck 

der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 

begünstigt werden. 

 

(5) Die Stiftung darf einen Teil, jedoch höchstens ein Zehntel ihres 

Einkommens dazu verwenden, um in angemessener Weise den Stifter 

und seine nächsten Angehörigen zu unterhalten, ihre Gräber zu pflegen 

und ihr Andenken zu ehren. 

 

 

§ 5 Stiftungsvermögen 

 

(1) Um dem steigenden Mittelbedarf auf weite Zukunft gewachsen zu 

sein, besteht die Auflage, insbesondere das Vermögen - bei Gründung 

der Stiftung 1972: 72 Mio. DM (36.813 T€) – und so weit möglich den 

Ertrag durch geeignete wirkungsvolle Strategien anhaltend zu steigern. 

Von § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO, aufgrund dessen gemeinnützige 

Körperschaften jährlich 1/3 ihres Einnahmeüberschusses einer freien 

Rücklage zuführen dürfen, soll voll Gebrauch gemacht werden. Sollte 

diese Quote aufgrund gesetzlicher Änderungen in Zukunft erhöht werden, 

so tritt diese Regelung an die Stelle der bisherigen. 

 

(2) Aus Teilen des Ertrages der Stiftung sind, soweit dies zur Erfüllung 

des in der Präambel und in § 2 und § 3 festgelegten Stifterwillens 

erforderlich ist, zweckgebundene Rücklagen zu bilden, die eine steigende 

Erfüllung ihrer Aufgaben für die jeweils nächsten Jahre sichern.  

 

Über eine solche Rücklagenbildung hinaus hat die Stiftung die Erfüllung 

ihrer Aufgaben jährlich sicher zustellen. Die Kreditaufnahme für 

gemeinnützige oder mildtätige Aufgaben ist nicht erlaubt.  

 

 

§ 6 Geschäftsjahr 

 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

§ 7 Organe der Stiftung 

 

(1) Die Organe der Stiftung sind 
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1. der Stiftungsrat  

 

2. der Stiftungsvorstand. 

 

 

(2)  Die Mitglieder der Organe haften der Stiftung für einen in 

Wahrnehmung ihrer Organpflichten verursachten Schaden nur bei 

Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Ist ein  

Organmitglied einem anderen zum Ersatz eines in Wahrnehmung 

seiner Organpflichten nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 

verursachten Schadens verpflichtet, so kann er von der Stiftung die 

Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen. 

 

(3)  Die Mitglieder der Organe können für ihre Tätigkeit in 

Wahrnehmung ihrer Organpflichten eine der Höhe nach 

angemessene Vergütung erhalten. Daneben können sie Ersatz der 

ihnen nachweislich entstandenen Auslagen verlangen, sofern die 

Auslagen dem Grunde und der Höhe nach angemessen sind; ein 

pauschaler Auslagenersatz ist zulässig. 

 

 

§ 8 Der Stiftungsrat 

 

(1) Der Stiftungsrat besteht aus dem Stiftungsratsvorsitzenden, zwei 

stellvertretenden Stiftungsratsvorsitzenden und bis zu fünf weiteren 

ehrenamtlichen Stiftungsratsmitgliedern, von denen eines ein von der 

Stiftung im Einvernehmen mit dem Stiftungsratsvorsitzenden für diese 

Aufgabe im Stiftungsrat nominiertes Aufsichtsratsmitglied der AG für 

Kind und Familie in Worms ist.  

 

(2) Der Stiftungsrat wacht über die Erfüllung des Stifterwillens. Der 

Stiftungsrat fungiert als höchstes Organ der Stiftung, das für die 

Erfüllung der verfassungsmäßigen Ziele und Aufgaben vorrangig 

verantwortlich ist. Der Stiftungsrat hat eine letztverantwortliche, 

dauerhafte Verwirklichung des Stifterwillens und der Stiftungszwecke zu 

gewährleisten. Der Stiftungsrat hat die Aufsichtsfunktion über alle 

Tätigkeitsbereiche der Stiftung und ihre Organe.  

 

Der Stiftungsratsvorsitzende und die zwei stellvertretenden 

Stiftungsratsvorsitzenden tragen eine herausgehobene Verantwortung 

dafür, die in dieser Verfassung genannten Ziele in qualitativer und 

quantitativer Hinsicht in einem höchstmöglichen Maße zu erreichen. 

Dafür müssen diese drei Persönlichkeiten eine besondere Begabung zu 

einer kooperativen, dynamischen gemeinsamen Führung haben, von dem 

Willen zur Beteiligung an der göttlichen Schöpfung erfüllt sein und auf 
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eine erhebliche Langzeitwirkung des von ihnen verantworteten Tuns 

bedacht sein.  

 

Jedes Stiftungsratsmitglied hat seine Tätigkeit gewissenhaft, 

eigenverantwortlich, unabhängig und verschwiegen auszuüben.  

 

Dem Stiftungsrat obliegt in von ihm bestimmten besonderen Fällen die 

Repräsentation der Stiftung. 

 

(3) Der Stiftungsratsvorsitzende hat den Stiftungsrat zu führen und 

anzuhalten, seine Aufgaben im Sinne der Stiftungsverfassung zu erfüllen.  

 

(4) Die beiden stellvertretenden Stiftungsratsvorsitzenden unterstützen 

den Stiftungsratsvorsitzenden bei seinen Aufgaben.  

 

(5) Herr Matthias Wilkes ist auf Lebenszeit Mitglied und Vorsitzender des 

Stiftungsrates. Ebenso ist die Amtszeit des derzeit amtierenden 

stellvertretenden Stiftungsratsvorsitzenden Dr. Klaus-Volker Schütz 

zeitlich unbegrenzt.  

 

Der Stiftungsratsvorsitzende Matthias Wilkes hat die Pflicht, durch 

Verfügung zu Lebzeiten oder von Todes wegen einen Nachfolger als 

Stiftungsratsvorsitzenden zu bestimmen. 

Die gleiche Verpflichtung haben die jeweiligen Nachfolger im Amt des 

Stiftungsratsvorsitzenden. 

 

Hat ein Stiftungsratsvorsitzender keine Bestimmung über seinen 

Nachfolger getroffen, so bestimmt der Stiftungsrat mit einfacher 

Mehrheit aller berufenen Mitglieder den Stiftungsratsvorsitzenden.  

 

Auch die Amtszeit der auf Herrn Wilkes folgenden Stiftungsrats-

vorsitzenden ist zeitlich unbegrenzt. Ein Stiftungsratsvorsitzender kann 

nur aus wichtigem Grund gemäß § 8 Abs. 7 abberufen werden.  

 

Die beiden stellvertretenden Stiftungsratsvorsitzenden haben die Pflicht, 

bei ihrem Ausscheiden aus dem Stiftungsrat gemeinsam (oder wenn ein 

Stellvertreter bereits ausgeschieden ist, der Verbliebene), einen 

Nachfolger als stellvertretenden Stiftungsratsvorsitzenden vorzuschlagen. 

Der Stiftungsrat kann diesen Vorschlag mit Mehrheit aller berufenen 

Mitglieder ablehnen und hat für diesen Fall die Pflicht, selbst einen 

Nachfolger zu benennen. Die Berufung der Nachfolger der 

stellvertretenden Stiftungsratsvorsitzenden erfolgt mit einfacher Mehrheit 

aller amtierenden Stiftungsratsmitglieder. 
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(6) Vorbehaltlich der in vorstehend (5) getroffenen Regelungen beträgt 

die Amtszeit der Stiftungsratsmitglieder, bis auf das Stiftungsratsmitglied 

welches gemäß (1) Aufsichtsratsmitglied der AG für Kind und Familie in 

Worms ist, einschließlich der beiden Stellvertreter fünf Jahre. Eine 

Verlängerung der Amtszeit soll höchstens zweimal erfolgen. Die weiteren 

Stiftungsratsmitglieder werden vom Stiftungsratsvorsitzenden und den 

beiden stellvertretenden Stiftungsratsvorsitzenden gemeinsam berufen.  

 

(7) Die Abberufung eines Stiftungsratsmitglieds während einer laufenden 

Amtszeit ist nur aus wichtigem Grund durch Beschluss mit 2/3-Mehrheit 

der übrigen Stiftungsratsmitglieder möglich. 

 

(8) Der Stiftungsrat soll alle zwei Monate zusammentreten; mindestens 

jedoch viermal im Jahr. 

 

(9) Der Stiftungsrat bestellt und beauftragt die Wirtschaftsprüfer mit der 

Prüfung und Bestätigung des Jahresabschlusses und lässt sich von diesen 

unmittelbar darüber berichten. Stiftungsrat und Abschlussprüfer sind 

gehalten, eine enge Zusammenarbeit zu pflegen. Diese beinhaltet u. a. 

eine exakt auf die Stiftungsziele und Risiken abgestimmte Beauftragung, 

die insbesondere eine verstärkte Prüfung des Überwachungssystems, 

eine verstärkte Überwachung des Risikomanagements, eine verstärkte 

Überwachung der Unternehmensplanung und, nach Feststellung des 

Bedarfs, die Beauftragung einer internen Revision umfasst.  

 

Das beauftragte Wirtschaftsprüfungsunternehmen darf von der Stiftung 

nicht mit anderen Aufgaben betraut werden (z. B. Steuerberatung). 

 

(10) Der Stiftungsrat beschließt jährlich auf Vorlage des Vorstandes 

 

 die Fortschreibung des 10-Jahresplanes mit Darstellung der 

Vermögensentwicklung 

 den jährlichen Haushaltsplan, mit Darstellung der 

Vermögensentwicklung  

 den Jahresabschluss mit einer Vermögensübersicht und einem Bericht 

über die Erfüllung des Stiftungszwecks zur Vorlage bei der 

Stiftungsaufsichtsbehörde 

 die Entlastung des Vorstandes 

 

(11) Der Stiftungsrat ist für die Berufung bzw. Abberufung der Mitglieder 

des Vorstandes zuständig und schließt mit diesen, vertreten durch den 

Stiftungsratsvorsitzenden, die Anstellungsverträge.  



 10 

(12) Der Stiftungsrat erlässt Geschäftsordnungen für sich und den 

Vorstand. 

 

 

§ 9  Der Stiftungsvorstand 

 

(1) Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. Er 

hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters und handelt durch jedes 

Vorstandsmitglied einzeln. 

 

(2) Der Vorstand soll höchstens aus bis zu drei Mitgliedern bestehen. Ein 

Mitglied kann als Vorstandsvorsitzender oder Vorstandssprecher berufen 

werden. Über die Verteilung der Funktionen (Geschäftsverteilungsplan) 

innerhalb des Stiftungsvorstandes entscheidet der Stiftungsrat.  

 

(3) Der Vorstand kann mit Zustimmung des Stiftungsrates  

 

a. Dritten Vollmacht für bestimmte Geschäftsbereiche oder Einrichtungen 

der Stiftung erteilen. 

 

b. zur Wahrnehmung der Aufgaben der Geschäftsführung 

Bevollmächtigte bestellen, die die Rechtsstellung eines besonderen 

Vertreters im Sinne § 30 BGB haben. 

 

(4) Der Vorstand führt den Willen des Stifters bzw. des Stiftungsrates auf 

der Grundlage dieser Verfassung aus. Dazu gehören insbesondere: 

 

a. die Verwaltung des Stiftungsvermögens unter Maßgabe von § 5, Abs. 

(1) der Verfassung, 

 

b. die quartalsmäßige Berichterstattung über die Tätigkeit der Stiftung 

und die erzielten Ergebnisse, die den Stiftungsrat in den Stand 

versetzen, seine Aufsichtsfunktion zu erfüllen, 

 

c. jährlich die Vorlage des 10-Jahresplans und dessen Fort-schreibung 

(unter besonderer Beachtung von § 3 Ziffer 10 der Verfassung), des 

Haushaltsplanes sowie des geprüften Jahresabschlusses mit einer 

Vermögens- und Renditeübersicht und einem Bericht über die 

Erfüllung des Stiftungszweckes, 

 

d. die unaufgeforderte Vorlage des geprüften und vom Stiftungsrat 

genehmigten Jahresabschlusses mit Vermögensübersicht und Bericht 

über die Erfüllung des Stiftungszweckes bei der 

Stiftungsaufsichtsbehörde. 
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(5) Um seiner Gesamtverantwortung zu entsprechen, tritt der Vorstand 

in der Regel alle zwei Wochen zusammen, um alle wesentlichen 

Angelegenheiten gemeinsam zu beraten und zu beschließen.  

 

§ 10 Beschlussfassung 

 

(1) Ein Stiftungsorgan ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 

seiner Mitglieder einschließlich - soweit berufen - des Vorsitzenden 

anwesend ist. Beschlüsse kommen {bis auf die Regelungen in § 8, (5) 

und (7) und § 10 (2)} mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

zustande. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 

Vorsitzenden.  

Im Stiftungsrat sind Beschlüsse, auch im Umlaufverfahren möglich. Dem 

Vorsitzenden des Stiftungsrates steht das Veto-Recht gegen Beschlüsse 

des Stiftungsrats zu. Übt er dieses Recht aus, so gilt der Beschluss als 

nicht zu Stande gekommen. Für die Nachfolger von Herrn Matthias 

Wilkes als Stiftungsratsvorsitzender, hat die Ausübung des Veto-Rechts 

nur die Folge, dass eine nochmalige Beratung und Beschlussfassung der 

betreffenden Angelegenheit zu erfolgen hat. Das Veto-Recht kann nur 

innerhalb einer Frist von 2 Wochen ab Beschlussfassung ausgeübt 

werden, wenn der Vorsitzende hieran beteiligt war oder innerhalb 2 

Wochen, nachdem dem Vorsitzenden das unterzeichnete Protokoll der in 

seiner Abwesenheit durchgeführten Stiftungsratssitzung zugegangen ist.  

 

(2) Änderungen des Stiftungszwecks (§ 2) und der Beschluss über eine 

Zusammenlegung mit einer anderen Stiftung oder die Auflösung der 

Stiftung bedürfen einer 2/3-Mehrheit des Stiftungsrats und der 

Zustimmung des Stiftungsratsvorsitzenden. 

 

(3) Zur Sitzung des Stiftungsrates wird mit einer Frist von zwei Wochen 

unter Nennung der Tagesordnung schriftlich eingeladen. Einladungen zu 

Vorstandssitzungen können formlos mit angemessener Frist erfolgen. 

 

(4) Über die wesentlichen Beratungen und alle Beschlüsse der 

Stiftungsorgane ist Protokoll zu führen. Die Protokolle sind jeweils vom 

Vorsitzenden bzw. dem Protokollführer zu unterschreiben, in der 

nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. Die Protokolle der 

Vorstandssitzungen sind anschließend dem Stiftungsratsvorsitzenden 

zuzuleiten.  
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§ 11 Verfassungsänderungen 

 

(1) Der Stiftungsrat hat das Recht, die Verfassung einschließlich des 

Inhalts des Stiftungszwecks zu ändern und entsprechende Anträge an die 

Stiftungsaufsichtsbehörde zu richten. 

 

(2) Nicht zulässig sind Verfassungsänderungen des Stiftungsrates, die 

von der Zielsetzung im Stiftungsgeschäft und in der Verfassung derart 

abweichen, dass dies einer Umgründung gleichkommen würde. Im 

übrigen sollen Verfassungsänderungen nur bei zwingender Notwendigkeit 

beschlossen werden.  

 

(3) Verfassungsänderungen werden erst nach Entscheidung durch die 

Stiftungsaufsichtsbehörde wirksam. 

 

(4) Unabhängig von den sich aus dem Stiftungsgesetz ergebenden 

Genehmigungspflichten sind Beschlüsse über Verfassungsänderungen, 

die Auswirkung auf die Gemeinnützigkeit bzw. Mildtätigkeit haben 

können, eine Zusammenlegung der Stiftung mit einer anderen Stiftung 

und die Auflösung der Stiftung dem zuständigen Finanzamt anzuzeigen. 

Vor einer Änderung des Verfassungszweckes ist jeweils die Erklärung der 

zuständigen Finanzbehörde darüber einzuholen, dass die Änderung der 

Anerkennung der Gemeinnützigkeit bzw. Mildtätigkeit nicht schadet. 

 

 

 

§ 12 Anfallsberechtigung 

 

Im Falle des Wegfalls steuerbegünstigter Zwecke oder des Erlöschens der 

Stiftung fällt das Restvermögen je zur Hälfte den kirchlichen 

Organisationen „Brot für die Welt“ und „Misereor“ oder den ihnen 

entsprechenden ähnlichen Nachfolgeorganisationen zu, mit der 

Bestimmung, es ausschließlich und unmittelbar für Zwecke nach § 2 

dieser Verfassung oder hilfsweise für andere, diesen möglichst nahe 

kommenden gemeinnützigen Zwecke zu verwenden. 
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